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Informationen zu Bildung und Teilhabe (BuT) 
 

Damit die Mitgliedschaft in einem Verein auch für Kinder und Jugendliche aus Familien, 
die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Kindergeld mit Kinderzuschlag bzw. Wohngeld 
erhalten, möglich ist und nicht an den Mitgliedsbeiträgen scheitert, gibt es von der 
Bundesregierung das Bildungs- und Teilhabe Paket (BuT). Dieses kann beim 
Jobcenter beantragt werden. 

Im Rahmen dieser Fördermöglichkeit werden auch Mitgliedsbeiträge in einem Verein 
mit bis zu € 15,- pro Monat und Kind übernommen. Dazu ist beim Jobcenter ein 
„Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe“ zu stellen. Diesem ist in der Regel 
eine Bestätigung des Vereins über die Mitgliedschaft beizufügen. 

Wichtig! Ob und wieviel Förderung über BuT gewährt wird entscheidet alleine das 
Jobcenter aufgrund der persönlichen Situation der Beantragenden.  

 

Für eine Mitgliedschaft bei den Hertener Löwen bedeutet dies: 

1. Die Mitgliedsbeiträge sind ganz normal an den Verein zu zahlen. Ein Mitglied, 
das Anspruch auf BuT-Leistungen hat wird von uns nicht anders behandelt als 
jedes andere Mitglied auch.  

Die Auszahlung der BuT-Leistung erfolgt in der Regel an die Eltern des Mitgliedes 
und nicht an den Verein. 

Sofern die Zahlung für das Mitglied vom Jobcenter doch auf das Konto der 
Hertener Löwen erfolgt, wird der Betrag schnellstmöglich an das Mitglied 
weitergeleitet. 

2. Die für die Beantragung von BuT nötige Bestätigung des Vereins kann 
jederzeit per E-Mail an mitglieder@hertener-loewen.de oder telefonisch unter 
0 23 66 / 50 36 50 angefordert werden. 

Da der Bezug von BuT-Leistungen beim Jobcenter periodisch neu beantragt 
werden muss, gilt dies auch für die dafür neu einzureichenden Bestätigungen. 

3. Steht schon beim Vereinsbeitritt fest, dass BuT in Anspruch genommen 
werden soll, kann bei unserem Online-Beitrittsprozess  

(https://hertener-loewen.de/index.php/mitglied-werden/) 

auf dem zweiten Beitrittsformular  durch Ankreuzen die „Bestätigung des Vereins 
für den Antrag auf Bildung und Teilhabe“ angefordert werden. Diese wird als 
Anhang der Begrüßungsmail beigefügt. 
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